
Verordnung des Bundesministers für öffentliche Wirt schaft und 
Verkehr betreffend die Überprüfung von Seilbahnen 
(Seilbahnüberprüfungs-Verordnung - SeilbÜV 1995) 

 
 
  Auf Grund des § 19 Abs. 4 des Eisenbahngesetzes 1 957, BGBl. Nr. 
60/1957, idF des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 899/1993 wird verordnet: 
 
 
                Geltungsbereich, Begriffsbestimmung en 
 
  § 1. (1) Die Bestimmungen dieser Verordnung gelte n für die 
Überprüfung von Seilbahnen in seilbahn - und elektrotechnischer sowie 
betrieblicher Hinsicht. Sie gelten nicht für die Be lange des 
Arbeitnehmerschutzes und für die der Behörde zusteh enden sonstigen 
Aufsichtsbefugnisse. 
 
Die dem Betreiber gemäß den Bestimmungen der Betrie bs- und 
Wartungsvorschriften obliegenden Verpflichtungen we rden von dieser 
Verordnung nicht berührt. 
 
  (2) Seilbahnen im Sinne dieser Verordnung sind Ha upt- und 
Kleinseilbahnen gemäß § 6 Abs. 2 und 3 des Eisenbah ngesetzes 1957, 
BGBl. Nr. 60/1957, idF des Bundesgesetzes BGBl. Nr.  899/1993. 
 
  (3) Behörde im Sinne dieser Verordnung ist gemäß § 12 des 
Eisenbahngesetzes 1957 für Hauptseilbahnen der Bund esminister für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr und für Kleinsei lbahnen der 
örtlich zuständige Landeshauptmann. 
 
  (4) Betreiber im Sinne dieser Verordnung ist entw eder der 
Konzessionär gemäß § 17 des Eisenbahngesetzes 1957 oder die 
betriebsführende Gesellschaft gemäß § 26 Abs. 3 des  Eisenbahngesetzes 
1957. 
 
  (5) Externe Stellen im Sinne dieser Verordnung si nd durch das 
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheit en für derartige 
Prüfungen gemäß § 7 des Akkreditierungsgesetzes, BG Bl. Nr. 468/1992, 
akkreditierte Überwachungsstellen. 
 
 
                      Überprüfungsverpflichtung 
 
  § 2. Der Betreiber hat zu veranlassen, daß Seilba hnen zu den 
Zeitabständen gemäß § 3 dieser Verordnung durch ext erne Stellen einer 
Überprüfung in seilbahn - und elektrotechnischer sowie betrieblicher 
Hinsicht unterzogen werden. 
 
 
                        Überprüfungszeiträume 
 
  § 3. (1) Seilbahnen sind - vom Tag der Erlassung des 
Betriebsbewilligungsbescheides an gerechnet - in ei nem Zeitraum von 
fünf Jahren einer Überprüfung gemäß § 2 zu unterzie hen. 
 
  (2) Für die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dies er Verordnung 
bestehenden Seilbahnen, bei denen eine Überprüfung in seilbahn - und 
elektrotechnischer sowie betrieblicher Hinsicht im Umfang dieser 
Verordnung durch die Behörde mehr als fünf Jahre vo r dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung zurückliegt, ist di e erste 
Überprüfung gemäß § 2 binnen zwei Jahren nach Inkra fttreten dieser 
Verordnung durchzuführen. 
 



  (3) Die Behörde überwacht die Einhaltung der Zeit abstände zwischen 
den Überprüfungen. 
 
  (4) Der Zeitraum zwischen zwei Überprüfungen kann  ohne behördliche 
Verlängerung der Frist gemäß Abs. 5 bis zu einem ha lben Jahr 
überschritten werden. Für diesen Fall hat die nächs tfolgende 
Überprüfung zu einem solchen Zeitpunkt zu erfolgen,  daß der Zeitraum 
zwischen der ersten der zwei vorgenannten Überprüfu ngen und der 
nunmehrigen Überprüfung nicht den doppelten Überprü fungszeitraum 
gemäß § 3 Abs. 1 übersteigt. 
 
Erfolgt innerhalb des halben Jahres keine Überprüfu ng und wird auch 
spätestens vier Wochen vor Ablauf dieses halben Jah res kein Antrag 
auf Verlängerung der Frist gestellt, hat die Behörd e den 
Seilbahnbetrieb bis zum Zeitpunkt der Überprüfung e inzustellen. 
 
  (5) Eine Verlängerung der Frist hinsichtlich des Zeitraumes zur 
Durchführung der Überprüfung über ein halbes Jahr h inaus kann nur für 
höchstens ein weiteres halbes Jahr erfolgen. Diese Fristerstreckung 
ist bei der Behörde zu beantragen. In dem Antrag si nd die Gründe 
darzulegen, aus denen eine fristgerechte Überprüfun g nicht möglich 
erscheint. 
 
Erfolgt innerhalb des weiteren halben Jahres keine Überprüfung, hat 
die Behörde den Seilbahnbetrieb bis zum Zeitpunkt d er Überprüfung 
einzustellen. 
 
Für den Fall einer Fristerstreckung hat die nächstf olgende 
Überprüfung zu einem solchen Zeitpunkt zu erfolgen,  daß der Zeitraum 
zwischen der Überprüfung, die der Überprüfung voran ging, für die eine 
Fristerstreckung gewährt wurde, und der nunmehrigen  Überprüfung nicht 
den doppelten Überprüfungszeitraum gemäß § 3 Abs. 1  übersteigt. 
 
 
                         Überprüfungsumfang 
 
  § 4. (1) Die seilbahn - und elektrotechnische sowie betriebliche 
Überprüfung von Seilbahnen hat in dem in der Anlage  dieser Verordnung 
festgelegten Umfang zu erfolgen. 
 
  (2) Den Prüfern ist durch den Betreiber während d er Überprüfung 
Zutritt zu allen Seilbahnanlageteilen und Einsicht in die für die 
Überprüfungstätigkeit benötigten Unterlagen zu gewä hren. 
 
 
                Prüfbericht, Verfahrensbestimmungen  
 
  § 5. (1) Der Betreiber hat mit einer externen Ste lle gemäß § 1 
Abs. 5 zeitgerecht einen Prüfungstermin zu vereinba ren. 
 
  (2) Die externe Stelle hat das Überprüfungsergebn is dem Betreiber 
nachweislich mündlich und spätestens zwei Tage nach  Beendigung der 
Überprüfung in Form eines Prüfberichtes schriftlich  mitzuteilen. Eine 
Ausfertigung des Prüfberichtes hat der Betreiber de r Behörde binnen 
Wochenfrist vorzulegen. 
 
Der Betreiber hat den Prüfbericht auf Bestanddauer der Seilbahn  
aufzubewahren. 
 
  (3) Erachtet sich der Betreiber durch den Prüfber icht in seinen 
Rechten verletzt, kann er im Anschluß an den der Be hörde gemäß Abs. 2 
vorzulegenden Prüfbericht die Gründe darlegen, aus denen er das 
Überprüfungsergebnis ganz oder teilweise ablehnt. D ie Behörde hat 



hierüber binnen sechs Wochen bescheidmäßig zu entsc heiden. 
 
  (4) Die Bestimmungen des § 3 hindern die Behörde nicht, im Rahmen 
ihrer Aufsichtsbefugnisse jederzeit eine Überprüfun g in seilbahn - und 
elektrotechnischer sowie betrieblicher Hinsicht vor zunehmen. Erfolgt 
die Überprüfung in dem in der Anlage dieser Verordn ung festgelegten 
Umfang, gilt sie als Überprüfung gemäß § 2. 
 
 
                            Mängelbehebung 
 
  § 6. (1) Werden während der Überprüfung Mängel fe stgestellt, die 
eine unmittelbare Betriebsgefahr darstellen, hat di e externe Stelle 
noch vor Erstellung des Prüfberichtes umgehend den Betreiber und die 
Behörde hievon zu benachrichtigen. 
 
Der Betreiber hat auf Grund der ihm mitgeteilten Fe ststellung einer 
unmittelbaren Betriebsgefahr den Seilbahnbetrieb um gehend 
einzustellen. Die Wiederaufnahme des Seilbahnbetrie bes setzt die 
Bewilligung durch die Behörde voraus. 
 
  (2) In allen übrigen Fällen hat der Betreiber die  Beseitigung der 
Mängel der externen Stelle spätestens zu den im Prü fbericht unter 
Bedachtnahme auf die Sicherheit der Seilbahn  festgelegten Terminen 
unter detaillierter Bekanntgabe der Art und Weise d er Mängelbehebung 
mitzuteilen. 
 
  (3) Nach Behebung sämtlicher Mängel wird durch di e externe Stelle - 
erforderlichenfalls nach Kontrolle an Ort und Stell e - ein 
Schlußbericht erstellt, der sowohl dem Betreiber al s auch der Behörde 
zugeleitet wird. 
 
  (4) Kann die Mängelbehebung nur mit einem Umbau v on 
Seilbahnanlageteilen vorgenommen werden, hat der Be treiber ohne 
Verzug unter Vorlage von Bauentwurfsunterlagen bei der Behörde um die 
eisenbahnrechtliche Baugenehmigung für den Umbau an zusuchen. 
 
                          Überprüfungskosten 
 
  § 7. (1) Der Betreiber hat für die Überprüfung un d die damit 
zusammenhängenden Tätigkeiten inklusive Reise- und 
Übernachtungskosten, Schriftaufwand, Telefonspesen usw. der externen 
Stelle pro Teilstrecke einer Seilbahn  einen Pauschalbetrag exklusive 
Umsatzsteuer zu den nachfolgend festgelegten Tarife n zu entrichten: 
  a) Hauptseilbahnen mit zwei Teilstrecken und geme insamem 
     Antrieb ...................................... .......  80 000 S 
  b) Hauptseilbahnen .............................. .......  60 000 S 
  c) Kleinseilbahnen .............................. .......  30 000 S 
 
  (2) Die Kosten für die in Punkt 5 der Anlage zu d ieser Verordnung 
angeführten ergänzenden Kontrollen und Prüfungen si nd in den 
Pauschalbeträgen gemäß Abs. 1 nicht enthalten. 
 
  (3) Die Tarife sind an den  Dienstleistungsindex des 
Österreichischen Statistischen Zentralamtes (Gesamt index), Basis 
1986, gebunden. 
 
                             Inkrafttreten 
 
  § 8. Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 1995 in K raft. 
 
 
                                Klima 



 
 
                                                             Anlage 
                                                           ---------- 
 
                Umfang der Überprüfungen von Seilba hnen 
 
1.  Allgemeines 
 
    Der Umfang der erforderlichen Überprüfung gemäß  § 2 dieser 
Verordnung ist durch das Seilbahnsystem und die kon kreten 
Anlageverhältnisse vorgegeben. 
 
    Grundlagen für die Überprüfung sind der Bauentw urf, die 
Verhandlungsschrift über die Betriebsbewilligung, d ie 
Abnahmeschriften über die behördlichen Vorerhebunge n zur 
Betriebsbewilligung, die Betriebsvorschrift samt ge nehmigten 
Änderungen, Bauentwürfe und Bescheide über allfälli ge Umbauten, 
Niederschriften über vorhergehende technische Prüfu ngen durch die 
Behörde sowie Prüfberichte und Schlußberichte von v orhergehenden 
Überprüfungen externer  Stellen. Diese Unterlagen l iegen beim 
Betreiber auf. 
 
    Der Umfang der Überprüfung einer Seilbahn  umfaßt 
    - den Vergleich des Ist-Zustandes mit dem bewil ligten Zustand; 
    - augenscheinliche Kontrollen; 
    - Erprobungen; 
    - ergänzende Kontrollen und Prüfungen; 
    - Einsichtnahme in schriftliche Aufzeichnungen;  
    - Überprüfungen in betrieblicher Hinsicht. 
 
    Im einzelnen ergibt sich damit der in den Absch nitten 2 bis 7 
    angeführte Überprüfungsumfang. 
 
 
2.  Vergleich mit dem bewilligten Zustand 
 
    Im Prüfbericht sind jene Umbauten und Änderunge n von Anlageteilen 
anzuführen, für welche beim Betreiber keine behördl ichen 
Genehmigungsbescheide vorliegen. 
 
    Im Prüfbericht sind Bauten und Errichtungen im Gefährdungsbereich 
der Seilbahn , die seit der letztmaligen Überprüfung durchgeführ t 
wurden, anzuführen; sofern diese als Beeinträchtigu ng des sicheren 
und ordnungsgemäßen Betriebes der Seilbahn  angesehen werden, sind sie 
als Mängel im Sinne von § 6 Abs. 2 dieser Verordnun g zu werten. 
 
 
3.  Augenscheinliche Kontrollen 
 
    Die augenscheinlichen Kontrollen haben zu umfas sen: 
    - den Erhaltungszustand der Massiv- und Stahlba uteile der 
      Stationen, der Streckenfundamente und Strecke nbauwerke samt 
      deren Ausrüstungen; 
    - den Erhaltungszustand von Geländern, Absturzs icherungen und 
      Schutznetzen; 
    - den Trassenverlauf; 
    - die Führung und Unterstützung der Betriebssei le in den 
      Stationen und auf der Strecke; 
    - stichprobenweise visuelle Kontrollen der Betr iebsseile 
      einschließlich der Feststellung des Seil-Istd urchmessers und 
      der Beurteilung des Spleißzustandes bzw. der 
      Seilendverbindungen, soweit dies durch Augens chein möglich 



      ist; 
    - den Wartungszustand der mechanischen und masc hinellen 
      Einrichtungen in den Stationen und auf der St recke sowie den 
      Wartungszustand der Fahrbetriebsmittel; 
    - die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel, entsprechend 
      ÖVE-E 5 Teil 1/1989, Anhang A1.1.1. 
 
 
4.  Erprobungen 
 
4.1 Funktionsproben bzw. -kontrollen, deren Umfang vor allem durch 
    das jeweilige Seilbahnsystem bestimmt wird, sin d für die 
    nachstehenden Bereiche vorzunehmen: 
    - die mechanische Funktion der Spanneinrichtung ; 
    - die Antriebseinrichtungen in mechanischer und  
      elektrotechnischer Hinsicht einschließlich de r elektrischen 
      Steuerung und Regelung; 
    - die Wirkungsweise der elektrischen und mechan ischen 
      Bremseinrichtungen; 
    - die Bedienungseinrichtungen und die Betriebsf ernsprech- und 
      -signalanlage; 
    - die Sicherheitseinrichtungen zur Überwachung der 
      Spanneinrichtung und der Antriebseinrichtunge n, insbesondere 
      die Einrichtungen zur Überwachung der Fahrges chwindigkeit; 
    - die Sicherheitseinrichtungen zur Überwachung des Fahrtablaufes 
      und/oder zur Überwachung der Stationsein- und  -ausfahrt sowie 
      der Stationsdurchfahrt der Fahrbetriebsmittel ; 
    - die Einstellung und Funktion der Überwachungs einrichtungen für 
      den Kuppelvorgang; 
    - die Einrichtungen zur Seillageüberwachung; 
    - die Funktion der händischen Auslösemöglichkei t für die 
      Tragseil- bzw. Schienenzangenbremse an den Fa hrbetriebsmitteln. 
 
    Die Funktionsproben von elektrischen Sicherheit seinrichtungen 
sind vorzugsweise durch vorhandene Prüfeinrichtunge n (zB Prüftaster 
oder -menüs) bzw. durch Betätigung von externen Übe rwachungssensoren 
und -schaltern durchzuführen. Sollten Funktionsprob en nur durch 
Verändern von Grenz- oder überwachten Betriebswerte n durchführbar 
sein, darf der öffentliche Verkehr erst wieder aufg enommen werden, 
wenn die ursprüngliche Einstellung hergestellt und mindestens zwei 
Probefahrten mit anstandslosem Ergebnis durchgeführ t wurden. 
Prüfungen, für die ein Eingriff in die Schaltung, d ie Software der 
Seilbahnsteuerung oder in Sicherheitseinrichtungen erforderlich ist, 
dürfen nicht vorgenommen werden. 
 
4.2 Im Zuge von Überprüfungen sind folgende Versuch sergebnisse 
    festzustellen: 
    - Anhaltewege bzw. -zeiten nach elektrischen un d mechanischen 
      Bremsungen bei leerer und einseitig beladener  Seilbahn . Dabei 
      sind Betriebs- und Sicherheitsbremse jede für  sich als auch 
      beide gemeinsam wirkend zu erproben. Die ermi ttelten Werte sind 
      den Werten aus der Abnahmeschrift oder der le tztmaligen 
      technischen Prüfung durch die Seilbahnbehörde  oder der 
      letztmaligen Überprüfung durch eine externe S telle 
      gegenüberzustellen; 
    - die Abziehkraft der Klemmen an einer stichpro benweise 
      ausgewählten Anzahl von Fahrbetriebsmitteln; 
    - die Abziehkraft der Klemmapparate an einer st ichprobenweise 
      ausgewählten Anzahl von Fahrbetriebsmitteln, wobei auch der 
      Auslösewert der Klemmkraftprüfeinrichtung ent sprechend der 
      Prüfanleitung der Herstellerfirma festzustell en ist (je nach 
      System des Klemmapparates, zB Ansprechwert de r 
      Prüfeinrichtung, Einstellung der Prüffeder us w.); 



    - bei Sesselbahnen und Kleinseilbahnen die Eins tellwerte der 
      Zugangsregelung. 
 
 
5.  Ergänzende Kontrollen und Prüfungen 
 
    Auf Grund des Alters und des Erhaltungszustande s einer Seilbahn  
sind zu den in den Abschnitten 3 und 4 angeführten Überprüfungen 
ergänzende Kontrollen und Prüfungen durchzuführen. Für diese 
Prüfungen sind hiezu befugte Ziviltechniker, hiezu autorisierte bzw. 
akkreditierte Prüfstellen oder Fachkräfte der Herst ellerfirma des zu 
kontrollierenden Bauteiles heranzuziehen. Sofern di ese ergänzenden 
Prüfungen nicht im Zuge der Überprüfung durchgeführ t werden können 
(zB wegen erforderlicher längerer Betriebseinstellu ng), sind sie im 
Überprüfungsbefund unter Fristsetzung gemäß § 6 Abs . 2 dieser 
Verordnung zur Durchführung aufzutragen. Die Friste nkontrolle ist von 
der externen Stelle, welche die zusätzliche Prüfung  anordnet, 
vorzunehmen. Die Ergebnisse dieser ergänzenden Prüf ungen sind 
zusammen mit dem Schlußbericht der Behörde vorzuleg en, die allenfalls 
daraus resultierende Maßnahmen zu veranlassen hat. 
 
    Sollte auf Grund dieser ergänzenden Prüfung unm ittelbare 
Betriebsgefahr bestehen, sind die Bestimmungen des § 6 Abs. 1 dieser 
Verordnung zu beachten. 
 
    Zerstörungsfreie Untersuchungen der Betriebssei le gelten nicht 
als erforderliche ergänzende Prüfungen; hiefür sind  die 
diesbezüglichen gesonderten behördlichen Vorschrift en maßgebend. 
 
    Ergänzende Prüfungen sind an folgenden Baugrupp en bzw. Bauteilen 
erforderlich, wobei allenfalls vorliegende Wartungs - und 
Prüfanleitungen der Herstellerfirmen zu berücksicht igen sind: 
 
5.1 stichprobenweise Oberflächenrißprüfung an etwa 10% der Klemmen 
    oder an den Bauteilen von etwa 10% der Klemmapp arate der 
    Fahrbetriebsmittel anläßlich jeder Überprüfung;  erstmalig nach 
    10jähriger Bestandsdauer, sodann anläßlich jede r Überprüfung; 
 
5.2 bei Sesselbahnen und Kleinseilbahnen: stichprob enweise 
    Oberflächenrißprüfung an etwa 10% der Gehänge ( einschließlich des 
    Gehängekopfes) im Bereich hochbeanspruchter Que rschnitte; 
    erstmalig nach 10jähriger Bestandsdauer, sodann  anläßlich jeder 
    Überprüfung; 
 
5.3 bei Zwei- und Einseilumlaufbahnen: stichprobenw eise 
    Oberflächenrißprüfung an etwa 10% der Gehänge ( einschließlich des 
    Gehängekopfes und der Verbindung zum Wagenkaste n) und der 
    Laufwerke, jeweils im Bereich hochbeanspruchter  Querschnitte; 
    erstmalig nach 10jähriger Bestandsdauer, sodann  anläßlich jeder 
    Überprüfung; 
 
5.4 bei Pendelbahnen: Oberflächenrißprüfung an den Bauteilen des 
    Laufwerkes, am Gehängekopf und am Gehängebolzen ; die Federkraft 
    der Tragseilbremse ist festzustellen; erstmalig  nach 15jähriger 
    Bestandsdauer und sodann in einem Zeitraum von 10 Jahren; 
 
5.5 Kontrolle auf Anrisse an jenen Wellen von Seils cheiben mit 
    einseitiger Lagerung, die durch die Seilspannkr aft auf 
    Umlaufbiegung beansprucht werden, erstmalig nac h 10jähriger 
    Bestandsdauer, sodann anläßlich jeder Überprüfu ng; 
 
5.6 komplexe Baugruppen, wie zB Hauptgetriebe, hydr aulische 
    Einrichtungen von Antriebsbremsen oder von Span nvorrichtungen, 



    sind erstmalig nach 10jähriger Bestandsdauer, s odann anläßlich 
    jeder Überprüfung augenscheinlich auf ordnungsg emäßen 
    Instandhaltungszustand zu kontrollieren; 
 
5.7 wiederkehrende Überprüfungen elektrischer Stark stromanlagen 
    (Hoch- und Niederspannungsanlagen) gemäß ÖVE-E 5 Teil 1/1989, 
    Anhang A1, sind erstmalig nach 10jähriger Besta ndsdauer, sodann 
    in einem Zeitraum von 10 Jahren vorzunehmen. 
 
 
6.  Einsichtnahme in schriftliche Aufzeichnungen 
 
    In folgende schriftliche Aufzeichnungen der Bet riebsleitung ist 
Einsicht zu nehmen und deren ordnungsgemäße Führung  entsprechend den 
Bestimmungen der Betriebsvorschrift zu kontrolliere n: 
    - das Betriebstagebuch samt den bei Sesselbahne n und 
      Kleinseilbahnen allfälligen ergänzenden Aufze ichnungen 
      hinsichtlich der erforderlichen Maßnahmen vor  Betriebsschluß; 
    - die Seilmeldebogen; die Termine für die nächs tfällige 
      zerstörungsfreie Untersuchung der Betriebssei le bzw. der Termin 
      für deren Ablage sind im Überprüfungsbefund a nzuführen; 
    - das Blitzschutzprüfbuch; der Termin der letzt en und der 
      nächstfälligen Prüfung der Blitzschutzanlage ist im 
      Überprüfungsbefund anzuführen; 
    - das Klemmenprüfbuch über die an den Klemmappa raten 
      durchgeführten Wartungen und Instandsetzungen . 
 
 
7.  Überprüfungen in betrieblicher Hinsicht 
 
    Die Überprüfungen in betrieblicher Hinsicht hab en zu umfassen: 
    - die Benützbarkeit der Verkehrswege und der Fa hrbetriebsmittel; 
    - die Maßnahmen für eine ordnungsgemäße Regelun g des Zu- und 
      Abganges zu bzw. von den Ein- und Aussteigste llen; 
    - die Vollständigkeit und Erkennbarkeit der Fah rgasthinweise in 
      den Stationen und auf der Strecke sowie in de n 
      Fahrbetriebsmitteln; 
    - die Einsatzbereitschaft der Bergeeinrichtunge n und das 
      Vorhandensein eines aktuellen Bergeplanes. 
 
    Weiters sind möglichst die Vertrautheit der Bed iensteten mit den 
für ihre Dienstverrichtung maßgeblichen technischen  Einrichtungen und 
die Abwicklung des Fahrgastbetriebes zu beobachten und hinsichtlich 
der Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Betrie bsvorschrift zu 
kontrollieren. 

 


